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Zusammenarbeit Polizei Kanton Solothurn- Stadtpolizeikorps: Verein-

barung genehmigt  

 

Solothurn, 6. Juli 2010 – Der Regierungsrat hat die Vereinbarung über 

die Zusammenarbeit und die Kompetenzabgrenzung zwischen der Po-

lizei Kanton Solothurn und den drei Stadtpolizeikorps genehmigt. Die 

Vereinbarung stellt die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des 

neuen Zusammenarbeitsmodells zwischen den vier Polizeikorps dar. 

 

Die Vereinbarung stellt die zur Umsetzung des neuen Zusammenarbeitsmo-

dells erforderliche Rechtsgrundlage dar. Sie ersetzt die seit 2001 bestehende 

Vereinbarung.  

 

Das neue Zusammenarbeitsmodell wurde im November 2009 anlässlich einer 

Medienkonferenz von den politisch Verantwortlichen von Kanton, Städten 

und Einwohnergemeinden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Vereinbarung 

stellt den Vollzug sicher. Die Inkraftsetzung der neuen Vereinbarung bedarf 

der Genehmigung durch das jeweils zuständige Organ der drei Städte. 

 

Ziele des neuen Modells sind insbesondere die engere und effizientere Zu-

sammenarbeit der vier Polizeikorps, die Gewährleistung der subjektiven und 

objektiven öffentlichen Sicherheit der Kantonsbevölkerung, die Erhöhung der 

spürbaren Polizeipräsenz im öffentlichen Raum sowie eine besser aufeinander 

abgestimmte Sicherheitsstrategie. 
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Seit Januar 2010 wird das Modell schrittweise umgesetzt. Ab Mitte 2012 wird 

es einer Evaluation unterzogen. 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Thomas Zuber, Kommandant Polizei Kanton Solothurn, 032 627 70 15 


